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1. Allgemeines 
 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Verträge, 
Lieferungen und sonstige Leistungen. 
Abweichende Geschäftsbedingungen unserer 
Vertragspartner sind nur wirksam, soweit wir diese 
schriftlich anerkannt haben. 
Der Käufer unserer Waren bestätigt mit seiner Unterschrift, 
dass er von unseren Zahlungs- und 
Lieferungsbedingungen Kenntnis genommen hat und dass 
er sie als Grundlage aller Geschäftsabschlüsse anerkennt. 
 

2. Preise 
 
Sie erhalten bei Preisanfragen die zur Zeit aktuellen  
Nettopreise. Wir behalten uns jedoch vor, die Preise bei 
veränderten Bedingungen anzupassen, sie sind daher 
stets freibleibend. Diese Preise verstehen sich in € 
ausschließlich Verpackung, Versandkosten und Zoll. 
 

3. Lieferung 
 
Lieferung frei ab Werk. Der Versand der Ware erfolgt auf 
Rechnung und Gefahr des Käufers. 
Die angegebene Lieferzeit wird nach besten Kräften 
eingehalten und ist nur als annähernd zu betrachten. 
Teillieferungen sind zulässig. 
Lieferzeitüberschreitungen berechtigen weder zum 
Rücktritt vom Vertrag, Inverzugsetzungen, Deckungs- 
käufen, Schadenersatzansprüchen oder Verzugsraten. 
Waren aus ordnungsgemäß vorgenommenen Lieferungen 
können nur zurückgenommen werden, wenn wir die 
Rücksendung bewilligen. 
 
 

4. Zahlungsbedingungen 
 

Ihre Aufträge liefern wir gegen Vorkasse, Bankeinzug oder 
Nachnahme (Kosten gehen zu Ihren Lasten). 
Bei Vorauskasse und Bankeinzug gewähren wir Ihnen 3% 
Skonto. 
Treuen Geschäftskunden bieten wir folgende 
Zahlungsziele ab Rechnungsdatum an: 
  Innerhalb von 7 Tagen – 2% Skonto 
  14 Tage - Netto. 
Ungerechtfertigte Abzüge werden keinesfalls anerkannt 
und in jedem Fall nachgefordert. 
Bei Bestellungen mit einem Bestellwert über 1000,00€ 
kommt der Kaufvertrag erst mit der Zahlung eines 
Teilbetrages zustande. 
Bei Teillieferungen sind wir berechtigt Zwischen-
rechnungen zu stellen. 
Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir endgültig 
über den Betrag verfügen können. 
Lieferungen ins Ausland erfolgen nur gegen 
Vorauskasse. Keine geteilten Bankspesen. 
 

4.1 Unser Rücktrittsrecht 

Voraussetzung für die Lieferung ist unbedingte 
Kreditwürdigkeit des Bestellers. Wenn wir nach 
Vertragsabschluß Auskünfte erhalten, welche die Gewähr 
des notwendigen Lieferkredits nicht als völlig unbedenklich 
erscheinen lassen, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen 
oder Sicherheiten zu verlangen oder vom Vertrag 
zurückzutreten. 

 

 

 
5. Reklamation 

 
Der Käufer der Ware hat diese unverzüglich nach Erhalt zu 
prüfen. Reklamationen können nur innerhalb von 10 
Werktagen anerkannt werden, wenn diese schriftlich 
geltend gemacht werden. Sichtbare Transportschäden 
sind sofort nach Erhalt dem Transportführer zu melden 
und schriftlich fest zu halten. Da bei unseren Produkten 
Materialien aus der Natur zum Einsatz kommen, sind 
geringfügige Änderungen in der Farbe zulässig und 
berechtigen nicht zur Wandlung, Minderung oder 
Schadensersatz. 
Möbel und Möbelteile, die auf Ihren Wunsch angefertigt 
wurden (Sonderanfertigungen wie: Sonderfarben, Lehnen 
mit eingefräste Namen oder Logos), sind vom Umtausch 
ausgeschlossen. 
 
 

6. Zahlungsverzug 
 
Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden ab dem 
ersten Tag Verzugszinsen von 5% über Bundes-
bankdiskontsatz fällig zzgl. einer Bearbeitungsgebühr. 
Vor Zahlung von Rechnungs- oder Teilbeträgen, mit denen 
sich der Käufer im Verzug befindet einschließlich der  
daraus resultierenden Verzugszinsen, sind wir zu keiner 
weiteren Lieferung aus offenen Verträgen verpflichtet. 
 

7. Eigentumsvorbehalt 
 
Alle gelieferten Waren inkl. Verpackung und 
Dienstleistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung 
unserer sämtliche Forderungen gegenüber dem Käufer 
unser Eigentum. 
Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer 
Ware ist unzulässig. 
Erfolgt durch Dritte ein Zugriff auf noch in unserem 
Eigentum stehende Waren, insbesondere durch Pfändung, 
so hat der Käufer den Dritten sofort auf unseren 
Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns über den Zugriff 
zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur 
Aufhebung eines Zugriffes und der Wiederbeschaffung der 
Ware aufgewendet werden müssen. 
Der Käufer tritt alle Ansprüche aus dem Weiterverkauf der 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware an uns ab und 
verpflichtet sich, auf Anfrage den Namen und die Anschrift 
seiner Käufer offen zu legen. 
 

8. Mündliche Nebenabreden 
 
Mündliche Nebenabreden benötigen zu Ihrer Wirksamkeit 
in jedem Fall unsere schriftliche Bestätigung. 
 

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist 83022 
Rosenheim. 
Gerichtsstand für beide Teile ist 83022 Rosenheim. 
Soweit nicht anders vereinbart, gilt auch für Verträge mit 
ausländischen Vertragspartnern das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 
 
 
 
 


